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Handlungsschritte für Lehrkräfte für den Umgang mit Auffälligkeiten bei Schülerinnen und Schülern mit Blick auf Kindeswohlgefährdung 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

   

   

 

 

Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung (falls Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung von einer Lehrkraft oder 

sonstigen pädagogischen Arbeitskraft wahrgenommen werden, werden diese an die Klassenleitung weitergetragen) 

Beratungsgespräch für die Klassenleitung durch Delegation BfK 

Gewichtige Anhaltspunkte liegen vor Anhaltspunkte unbegründet Keine gewichtigen Anhaltspunkte  
erkennbar, aber Kontaktaufnahme 
der Klassenleitung mit der Familie 

notwendig 
Vereinbarung zur Sicherstellung des Schutzauftrags nach § 8a SGB VIII tritt in Kraft 

Substantiierung der Risikoeinschätzung durch zusätzliche Informationen (anonym) der 
Klassenleitung zusammen mit der Schulleitung [+ insoweit erfahrene Fachkraft des JA (-> dann 
Anonymisierung) + Delegation BfK können bei Bedarf hinzugezogen werden] 

Ergebnis, dass eine Kindeswohlgefährdung vorliegt 

Ende 

Gespräch der Klassenleitung mit Eltern und ggf. Kind über die 
Risikoeinschätzung; Angebote von externern Hilfen und 
Aufforderung, Kontakt zu externen Hilfen aufzunehmen 

Eltern zeigen sich 
koorperationsbereit und 
nehmen Kontakt auf 

Überführung des Falles an das Jugendamt durch die Schulleitung 
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Mit eigenen Mitteln lösbar? 

Nein Ja Ende 

Motivierung und Hinwirkung 
auf Inanspruchnahme einer 
Hilfe 

Familie 
nimmt Hilfe 
an 

Ende 
Familie 
nimmt keine  
Hilfe an 

Eltern zeigen  sich  nicht 
koorperationsbereit und 
nehmen keinen Kontakt auf 
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Ende 


